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raliſten kann eter auch die fünf Gulden behalten wenn auch
nicht die Abſicht atte, den Paul anzuzeigen, weil er Recht
dazu 0 und ſich dieſes Rechtes als eines ſchätzbaren Gutes (Pretio
aestimabile) begibt; denn Paul gab ihm die un Gulden, damit
EL nicht die Abſicht habe, ihn anzuzeigen, die EL aber haben onnte
Daſs aber eter nicht Im Ernſte ihm 10 iſt zwar eine Liſt
dolus), aber keine ungerechte, weil eter ihm mit Recht (juste)
drohen konnte, ob nun mit oder ohne ernſtliche 1 Aus
zunehmen wäre natürlich immer der Fall, daſs die un Gulden
Diebſtahle herrührten, denn da würde ali durch Annahme der
un Ulden barticipans 12 Praeda und gegenüber dem Beſtohlene
reſtitutionspflichtig, quia (Clamaret 20 gominumn.

13 —1 Marcellin o ch niv  0
(Löſchung un Ceſſion von Hypotheken⸗For⸗

derungen, welche n Diöceſan⸗Vermögen gehören.
Das Geſetz über die Aufſichtsrechte des Staates bei der Vermögens—
verwaltung In den katholiſchen Diöceſen vom Juni 1876 beſtimmt
im „Die verwaltenden Organe bedürfen der Genehmigung der
ſtaatlichen Aufſichtsbehörde In nachſtehenden 0  en 3 zu
außerordentlicher Benützung de Vermögens, welche die Subſtanz
ſelbſt angreift und Einziehung von Capitalien, ſofern ſie
nicht zur zinsbaren Wiederbelegung Tfolgt.“ Dieſe geſetzliche
Beſtimmung enthält eine Einſchränkung de Rechtes der Biſchöfe
Ordinariate, Domcapitel, Commiſſariate oder ſonſtiger Verwaltungs—
organe des Diöceſan-⸗Vermögens, über Hypotheken⸗Capitalien 3u
quittieren und die Löſchung bewilligen, beziehungsweiſe die For
derung durch Ceſſion abzutreten. Ueber die atur dieſer Einſchränkung
erheben ſich zwei Fragen

ſt der eine 0 Verwaltungsnorm oder ſtatuiert
EL ein rechtliches equiſit 3u giltiger öſchung Im erſteren
Falle würde der Grundbuchrichter ohne weiteres löſchen müſſen, wenn
die Quittung oder Löſchungsbewilligung vorliegt und die Legitimation
der quittierenden Behörde ihm bekannt iſt; Im letzteren Falle müſste
der Grundbuchrichter gemã der Pflicht, „die Rechtsgiltigkeit der
Löſchungsbewilligung nach brm und Inhalt prüfen“ 6 46 der
Grundbuchordnung vom Q 1872), ſich den Nachweis iefern
laſſen daſs die Einziehung der Forderung um we der ieder  2
elegung Tfolgt Dann entſteht aber die weitere rage

Kann die quittierende Behörde dieſen Nachweis durch eigenes
Zeugnis durch Abſchrift rechnungsmäßiger innahme⸗ und
Ausgabe⸗Ratificatorien Über Einziehung und Wiederbelegung des Ca⸗
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pitals, beibringen, oder muſs jedesmal ein Atteſt der ſtaatlichen Aufſichts⸗
behörde, In dieſem0 des Oberpräſidenten beigebracht werden darüber,
daſs die Einziehung zUum Zwecke der Wiederbelegung erfolgt iſt

(ber dieſe Fragen ſind verſchiedene Anſichten von Amtsgerichten
und Landgerichten vertreten, ſelbſt die Entſcheidungen des Kammer—
gerichtes lauten nicht übereinſtimmend. Au den Beſchlüſſen de Kammer—
gerichtes, welche hier im Auszuge folgen, iſt erſichtlich, daſs E  E

ad den 82 nicht al Verwaltungsnorm, ondern
als equiſit rechtskräftiger Löſchungsbewilligung auffaſst,
und daſs

20 die neueren Entſcheidungen de Kammergerichts dahin
auten, daſs ES zur Beibringung des erwähnten Nachweiſes eines

rde nicht bedarf.—  2 der ſt E n Behö
Der des Lammergerichtes Juni 1882
(Johow und Küntzel, Jahrbuch der Entſcheidungen des Kammergerichtes,

d. 3, O. 187
„Das Geſetz beſchränkt ſich nicht arauf, eine Norm für die ver⸗

2

E.

waltenden Organe aufzuſtellen; der Abſatz des §82 ver
ordnet Ugleich, daſs, venn die ſtaatliche Genehmigung (Scl zur
Einziehung eines apitals we de. erbrauchs desſelben ni
erthei iſt, die Rechtsgeſchäfte ungiltig ſind Die Grundbuch⸗
behörden In nicht dazu berufen, durch eigene Cognition feſtzuſtellen, ob
die Un da Geſetz gewollte Beſchränkung der Verfügungsbefugnis Iu
Wirkſamkei treten muſ

8

té oder nicht Das Geſetz hat deshalb die Ge
nehmigung der Aufſichtsbehörde gefordert. Für Hypotheken iſt deren Mit
wirkung nach 46 B.⸗O mit Recht für unentbehrlich erachtet worden. 14

Von der Im letzten ſatze dieſer Entſcheidung gegebenen Anſicht
iſt das Kammergericht abgegangen und hat die Mitwirkung der ſtaat⸗
en Aufſichtsbehörde für entbehrlich rklärt im

Beſchlu vo  — 2⁴ Mai 1883 Johow und Küntzel d. 4
„Das Geſetz vom Funt 1876 ſchloſs ſich Im weſentlichenda ältere Geſetz vom Juni 1875 0 ſoweit nicht eine

Erweiterung der Befugniſſe der Staats⸗Aufſichtsbehörde der
chien Das ältere Recht die Selbſtändigkeit der mit kirchlicher

Vermögens⸗Verwaltung efaſsten kirchlichen Organe voraus, Ordertenicht eine regelmäßige Mitwirkung der ſtaatlichen Aufſichtsbehördenbei der laufenden Verwaltung, ſondern nur die Genehmigung der⸗
ſelben In beſonderen ällen, namentlich für Veräußerung beſtimmterGegenſtände. Bezüglich der Kündigung und Einziehung von Capitalien fordert IIL. die ſtaatliche Genehmigung nuur für den Fall,daſs die Einziehung nicht zur zinslichen Wiederbelegung erfolgt,
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10 alſo für die gewöhnlichen (te der laufenden Ver—
waltung davon ab Die Vorinſtanzen gehen darin weit,
wenn ſie 3u dem rgebnis gelangen, daſs die Feſtſtellung der
thatſächlichen brausſetzung (daſs die Einziehung zur zinslichen ieder  2
belegung erfolgt ſei) rur durch die ſtaatliche Aufſichtsbehörde
erfolgen könne.

An dieſer Auffaſſung hat das Kammergericht neuerdings feſt
gehalten im

Beſchluſs 21 .  Fetenber 1887 Juriſtiſche Rundſchau
and Heft .), Aus welchem Dir folgendes entnehmen:

„Die Ertheilung der (ſtaatlichen) Genehmigung iſt für die 9e
wöhnlichen (te der laufenden Vermögens-Verwaltung nicht
erforderli ud tritt Ond in Ausnahmefällen ein das
Amtsgericht 3u Fulda muſste In die rüfung eintreten, ob nicht
durch die von dem ortigen Bif chof In ſeiner Eigenſchaft als Diöceſan⸗
Oberer amtlich abgegebene Erklärung, daſs die ſämmtlichen In ede
ſtehenden Capitalien anderweitig wieder zinsbar angelegt werden,
der Nachweis, daſs die Einziehung zur zinsbaren Wiederbelegung
Tfolgt wäre, erbracht ſei

1 emgemä gieng die Sache die E
Inſtanz (Amtsgeri Fulda) zurück, welches (Sdann die 12

eini⸗
gung der biſchöflichen Behörde ber die zinsliche Wiederbelegung als
genügenden Nachweis anerkannte.

Hildesheim (Hannover) Aſſeſſor Dr gU

XVI (Matrimonium mixtum, impedimentum ligaminis und
monitio facienda.) Petrus, Proteſtant QAus der Diöceſe Breslau,
und Paula, Katholikin QAus der Diöceſe Paderborn, tehen un der
Nähe von Berlin um Dienſte und verloben ſich Da ſie religiös
gleichgiltig geworden, ſo laſſen ſie ſich nur bürgerlich rauen Sie
leben drei ahre lang zuſammen und erhalten zwei Kinder Mittler
weile ern Petrus eine andere Perſon kennen, läſst die aula, die
ſeit Monaten kränklich iſt, im 1.  L, und eirate jene. Die ver
laſſene Auld erhebt dagegen keine Einſprache, Eeil ſie, wie ſie ſagt,
froh geweſen ſei, „frei und edig werden“, zuma Petrus ſie
allzeit E behandelt habe Inzwiſchen ſterben ihre beiden Kinder
und ſie ehr wieder in ihre Heimat zurück, wo niemand von threm
Verhältniſſe mit Petrus Kenntnis erhalten hat Hier verheirate ſie
ſich mit einem katholiſchen Junggeſellen Conradus, ohne aber irgend
einem von threr Vergangenheit offenbaren. Nach zwölf⸗
ähriger Ehe, In der ſie mehrere inder geboren, theilt ſie endlich,
von Gewiſſensängſten getrieben, threm Beichtvater ihr rühere Ver⸗
hältnis mit und emerkt dazu ſie habe thren unſittlichen Umgang
nit Petrus Iim erſten ahre nach der hürgerlichen Trauung gebeichtet;


